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Die Civilgefctzgcbungs-Commißion räch zu folgender

Botschaft an den Vollz. Rath, welche angenommen

wird:
Mitkommend erhalten Sie B. Vollz. Rathe eine

Bittschrift des B. Willi, Schreibers am Vezirksge-

r>cht von Oberhasli. Er beschwert sich darin über ein

Schreiben Ihres Iusiizmmisters, das ihm, zuwider

de» U. - und 4 IhceS Beschlusses vom 6 Brachmonat

I.zlhui allen Antheil an den Gerrchtsgebührcn abspricht.

Wir zweifeln keineswegs daran, das. Sie gedachten

auf Uebung und Billigkeit sich gründenden Befchluf,

nicht werden zu handhaben wissen. Indessen da die

Sache uns doch hat anhängig gemacht wcvieu wollen,

so laden wir Sie ein, uns Ihre dießörtige Maßnahme

mitzutheilen.
Die Crlminalgesetzgebungs-Commißion erstattet einen

Bericht über die Bcstre.ffung solcher Verbrecher, die

aus ihrem Verhafte entweichen und neue Verbrechen

begehen, der für z Tage auf den Canzleytifch gelegt

wird.

Gesetzgebender Rath, n. Dec.

Präsident: Koch.

Das Gutachten der Finanzcommißion über die Rech,

rwnq der Saalinspektorcn für die Monate August,

Eexi. und Oktober des laufenden Jahrs < wird in Bc-

ralhung genommen lind in Folge desselben, diele Rech«

niiug genehmigt, und zugleich verordnet, daß in eins,

wciüger Abweichung von dem Reglement, für die 2

noch übrigen Monate dieses Jahrs eine besondere Rech-

mmz ftu vorgelegt werden nm sodann mit Anfang dcS

künftigen, eine mit dem Jahr fortlaufende Compiabi-

sität, gleich allen übrigen Staatscechnuugsvchörden,

beginnen zu können.

Das Gutachten der gleichen Commißion über die

Rechnung der Commissarien der Bibliothek der Gcietz-

gcbuug wird i» Berathung und folgender Antrag an.

genommen: »Die vcn den Bürgern Huber und Lüthy,

Mitgl. des gefctzg. Ralhs, als verordneten Commissa.

rien über die Gefetzgedungsbibliothck, abgelegte erste

Rechnung, sich erstreckend vom 8. Dec. >??8, als

dem Anfang dieser Anstalt, bis den 20. Sept. »8°o,
nach welcher die Rechuungsgcber einen Saldo von

448 Fr. 5 Btz - R heraus schuldig verbleiben, wird
auf darüber erstatteten Newport der siaalSwirlhschaflt.

Commißion, als eine getreue Verhandlung genehmiget^

und es werde» die Rechnuugsgedcr angewiesen, den

Saldo dieser Rechnung in das Einnehmen ihrer neuen

Rechnung zu bringen. " (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Was soll i n d e n L a » d fch u le n d e c S ch w e iz

gelehrt n n d n i eh t gelehrt werden?
E i n c Abhandlung v 0 n I.o h a n n B uel,
Inspektor d e r Schulc n d e s D i st r i k t s

Stein, Cantons Sch a ffh a » sen. —
M mostus in rebus. 8( W i n te r l h n r bey
Steiner. iZoi. S. 5z.

Wenn von Verbesserung der Landschulen die Rede

ist, so ist vor allem nothwendig daß man sich darüber

einverstehe: was dann eigentlich in den Landfthulen gc-

iehrt werden sollte; diejenigen, welche Erzichnngs - und

Schuipianc machen wollen, sotten genau das Bedürfniß
der Schulen, welchen sie neue Einrichtungen geben wol-
len, beherzigen, und stets im Auge behalten. Die B>l-'
dung des Gelehrten, des Bürgers, des Landmanns,
kann und soll nicht die gleiche seyn. Ich fetze Grenzen

zwischen Stadt und Land; aber keine uuüdwsteiglichc

Mauren. Ich will verschiedene Stände haben; ab.?

sie nicht mit eisernen Fesseln binden. Ich will Regeln

festsetzen ; aber die Ausnahmen erlauben, wo Natur und'
Glück sie verlangen. Ich schreibe für den Schulunterricht sdes Landmanns, und bestimme seine Grenzen. Wenn'
dann unter zehntausendcn einer sich findet, dem diese

Grenzen zu enge sind, was schadet das ihm, was dem

Staate? Er gehe aus der einfachen Landschule hinüber

zum höheren Umerrichle des Bürgers. Um eiueS einzeluen'

willen, darf man nicht zchnlausendc auf fremden Boden-

vecpstanzen. — Der Lantmann gehört zu der broder-'

werdenden Classe der Menschen und er braucht zu ft.nem-
i Beruffe Unterricht, Zeit und Kräfte. Schon von früher-

Jugend aus, gieb! der Vater dem Sohne, die Mutter
der Tochter den nöthigen Unterricht, und die Kinder
werden bey zunehmenden Iahren und Kräften mit »üzli-

cher Atbcit bejchäftigt, und zu ihrem Beruffe gebildet.

Damit aber ist's noch nicht gethan. Uns re Republikaner

sollen nicht nur Brod zu gewinnen wissen, sondern sie

sollen als vernünftige, hclldcnkcnde und geschiklc Männer

ihren Haushaltungen vorstehen, und brauchbare Staats--
bürger seyn, die mit den Gesetzen sich bekannt machen,-

und in häuslichen oder öffentliche» Angelegenheiten, ihren'

Gemeinden und der Republik nützen können. Ihr Ver-

stand muß also aufgeklärt, ihre Denkkrast geübt; sie ntüf-

sen durch Unterricht im Lesen Schreiben, Rechnen zu'

brauchbaren Burgern gebildet werben. Ucbccbcn: sollst:)'
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de» öffentliche» Schulen Religion, Religion der Väter,
christliche Religion gelehrt und gelernt werden darum,
weil Religion eine Angelegenheit des Mensche» folglich
auch des Staates ist, und auf des ersteren ganzes Wesen,
und seine Handlungen, den wichtigsten Einfluß hat ; weil
der Mensch mit Religion edel, wahrhaft, treu, thätig,
tapfer, und eine Zierde und Stütze des Vaterlands, der

Mensch ohne sie niederträchtig falsch, nachläßig feige,
keiner grossen Aufopscrnng fähig, eine Schande und ein

Verderben deS Vaterlandes ist. Die Landschulen waren
vor unserer Slaatöverändcrung vernachläßigt, und sie

leisteten durchaus nicht, was sie leisten sollten: der llu-
tcrricht, den der Schüler in denselben empfing, halte mit
dem, was derlezierewar und sey» sollte, nichts zuthun,
und er mußte sich selbst in späteren Iahren noch, den Weg
bahnen; —und der aus einem solch verkehrten Schulun-
terricht entspringende Schaden, ist gewiß weit grösser,

als man dem äussern Anschein nach, glaube» möchte:
ohne ihn würden wir nicht so viele Ausdrüche der wilde-
stcn Rohheil, nicht so viel Ilnbclehrbarkcit und Starrsinn
unter unsern Landleuten antreffen. Unser Volk wäre
leichter zu belehren; es würde schneller von seinem Revo,
lutwnsraumel zurückkomme» wenn es auch durch glän-

zende Vorspieglungen hätte ans einige Zeit verblendet wer-
den können. Das unkluge und bewemenswerthe Betragen
des Volkes, kam gutcniheils daher, daß der Landmann
nie geübt wurde, zu denken, Schein und Wesen zu un-
terscheiden, daß das, was er in der Schule lernte, gar
keine Beziehung auf seinen Geschäftskreis hatte. Daß er

viel von Jerusalem, Jericho, u. Belhsaid von Simson,
Holoferncs und HerodeS, aber nichts von seinem Vater-
lande und den unsterblichen Stiftern unserer ehemaligen

Republik und ihren Thaten hörle. Daß die Religion in
der Schule nicht gelehrt, sondern eingezwängt, cinge-

schlagen wurde, und der Schulmeister es ganz ausser sei-

ncm Geschäftskreise hielt, und es auch wirklich über seine

Kräfte war, den Kindern etwas von dem, was sie lcrnien,
deutlich zu machen. Weil es an guten Schullehrern über-

Haupt mangelte, und der Unterricht gar nicht anwendbar

war.
Wir find weit hinter dem Ziele zurückgeblieben; soll-

ten wir nun bey den neuen Einrichtungen der Schulen,
auf die cntgegengesezte Weise fel,le», und über das Ziel
hinausipringen? — Der Landmann soll aufgeklärt wer-
den, er soll denken lerne», das ist man ihm als Mensch

schuldig, und derjenige, der die wahre Ausklärung hin-
dert, begeht eine» Hochverrath an der Menschheit, und

an feinem V-Uerlanbe; aber es braucht wahrlich Vorsicht

und reifes Nachdenken, wie viel oder wie wenig dießfalls
gethan werden soll, und man kann durch das z u viel
und zu schnell eben so sehr schade» als nutzen. — Der
Zweck, welchen der öffentliche Unterricht in den Land,
schulen haben soll ist, die Kinder zu ihrem zukünftigen
Beruffe vorzubereiten, sie anzuleiten, würdig das zu

werde», was sie einst styn sollen, fur sich selbst, fur ihre
Familie»,für Gott und Vaterland. — Das erste also,
was in diesen Schulen soll gelernt werden, ist Religion,
und zwar die eigentliche, ächte, christliche Religion, in
dem Geiste, in welchem der Stifter derselben sie lehrte,
die Religion Jesu die eine höchst vernünftige und höchst

philosophische Religion ist. — Sie werde gclclrt uiid

frühe gelehrt, aber aufeine zweckmäßige, der Fassiings.
kraft der Kinder angemessene Weise. — Man schadet

der Religion uno dadurch dem Staate unersetzlich, wenn

man nicht mit Muth und Klugheit dem Volke sagt, waS

es wissen muß, um nicht verleitet zu w.rben, mu s ine n

Katechismus die Religion selbst wegzuwerffen. Eine

wesentliche Verbesserung und Umschaffnng unserer christ,

lichen Lehrbücher ist zwar ein lchweres, aber ein drin,
gcnd nothwendiges Unternehmen. — In die engste

Verbindung mit dem eigentlichen Religionsunterrichte,
gehört der moralische Unterricht durch Beyspiele, Erzäh.

lungcn Fabeln, Sprüchwörlcr tc. — Es soll ferner der

Schuler. mit dem Bau seines Körpers und den allgeniei.
ne» Regeln ihn gcstind zu erhallen, zweckmäßig b,konnt

werden; auch eine einfache Anweisung bekommen, wie

mir verunglückten Personen umzugehen sey. Ein zweck,

mäßiger Auszug aus Faults Gemndheits alechisinus,
verglichen mit seiner Noth, und Huisslafel, und dem,

was in RochovS Kinderfrcuudc und a. de.n Sch iü n zu

finden ist, würde für diesen Zweig des Unterrichts sehr

brauchbar seyn. — Eden >o nntzl,ch, >a nothwendig zu

einer zweckmäßigen Ausklärung ist für den Landnian ein

zweckmäßiger Unterricht von dem Wellban überhaupt,
und in der Naturgeschichte. Ferner ist für Schneller-,

î
sehe Landschulen eine kurze aber fruchtbare lehrreiche
schichte, verbunden mit der Erdbeschreibung imM
Schweitz, und ein bündiger Abriß unserer Verfassung,

wenn wir einst so glücklich styn werden, eine zu haben,

die mehr als Ephemere ist, zu wünschen. Von selbst

versteht es sich, daß Lesen, Schreiben, Rechnen und Si»,
gen unentbehrliche Lehrgegenstände in allen Landschulen

sind.

Dieß ist in gedrängtem AuSzuge, in welchem des Vf.
eigene Worte beybehalte» sind, der InHall der sehr schäi«

baren, lehrreichen und wohl durchdachten Schrift.
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